
EB
 5

95
4.

0
3 

– 
0

9/
20

23

Synopse
Gegenüberstellung der Änderungen in den  allgemeinen und produkt
bezogenen Vertragsunterlagen für das 
Augsburger Investmentdepot und Konten bei der FNZ Bank AG für 
Privatanleger

Im Folgenden werden die Änderungen in den allgemeinen und produktbezogenen Vertragsunterlagen für das  
Augsburger Investmentdepot und Konten (nachfolgend „Investmentdepot“ genannt) dargestellt. 

In der linken Spalte finden Sie den Punkt, der in der jeweils benannten Unterlage geändert wird.  
In der mittleren Spalte wird die bisherige vertragliche Regelung aufgeführt. In der rechten Spalte ist die neue vertragliche 
Regelung enthalten, die ab 01. Januar 2024 gültig ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank AG werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

29.3 Einlagensicherungs-
fonds

Die FNZ Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin 
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- 
oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis 
zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):

• (a)  (i) 5 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 
unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Mio. € für nichtfinan-
zielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in § 
6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter 
Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der 
Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, 
wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kern-
kapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel 
regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds.

• (b)   Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 30 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Un-
terabsatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

• (c)  Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 10 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unter-
absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

Die FNZ Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Die-
ser sichert nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin 
vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- 
oder Zweigniederlassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis 
zur folgenden Höhe (Sicherungsgrenze):

• (a)  (i) 5 Mio. € für natürliche Personen und rechtsfähige Stiftungen 
unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Mio. € für nichtfinan-
zielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbände 
und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck und anderer in § 
6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannter 
Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15 % der 
Eigenmittel der Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, 
wobei Ergänzungskapital nur bis zur Höhe von 25 % des Kern-
kapitals im Sinne von Artikel 25 CRR Berücksichtigung findet. 
Weitere Einzelheiten zur Berechnung der relevanten Eigenmittel 
regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts des Einlagensi-
cherungsfonds.

• (b)   Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 30 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Un-
terabsatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.

• (c)  Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Mio. € für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und 
(ii) 10 Mio. € für nicht finanzielle Unternehmen, gemeinnützige 
Organisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Er-
werbszweck und anderer in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einla-
gensicherungsfonds genannter Gläubiger. In jedem Fall werden 
Einlagen bis maximal 8,75 % der Eigenmittel im Sinne von Unter-
absatz (a) Sätzen 2 und 3 geschützt.



Absatz/Punkt Bisher Neu

• (d)  Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesi-
chert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Siche-
rungsgrenzen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, pro-
longiert wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann 
oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstel-
len übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neu-
en Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
FNZ Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mit-
geteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abge-
rufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der 
FNZ Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Un-
ternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskör-
perschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (b) (ii), (c) (ii) und (d)
(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie 
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldverschrei-
bungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht 
geschützt.

• (d)  Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesi-
chert wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Siche-
rungsgrenzen weiterhin Anwendung bis die Einlage fällig ist, pro-
longiert wird oder vom Kunden erstmals gekündigt werden kann 
oder auf eine ausländische Zweigniederlassung oder Zweigstel-
len übertragen wird. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2022 begründet oder prolongiert werden, gelten die jeweils neu-
en Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.

Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
FNZ Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mit-
geteilt worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abge-
rufen werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der 
FNZ Bank auf Verlangen bekannt gegeben.

Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Un-
ternehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskör-
perschaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung entstanden sind, und Inhaberschuldverschrei-
bungen. Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a) (ii), (b) (ii), (c)(ii) 
und (d)(ii) werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten 
sowie Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namenschuldver-
schreibungen und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts 
nicht geschützt.
29.4 Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen 
die FNZ Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um 
Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.
29.5 Auskunftserteilung
Die FNZ Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem 
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

30 Beschwerde- und alter-
native Streitbeilegungsver-
fahren

30.1 Ombudsmann

30.2 Europäische On-
line-Streitbelegungsplatt-
form

31 Beschwerdestelle

31.1 Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsauf-
sicht

31.2 Bank

Die FNZ Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrauchersch-
lichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“  (www.bankenom-
budsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beile-
gung einer Streitigkeit mit der FNZ Bank den Ombudsmann der privaten 
Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit 
über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675 f BGB), können auch Kun-
den, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Ban-
ken anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlich-
tung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder unter www.bankenverband.de 
 abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher 
Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax +49 30 1663-3169, 
E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten

Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/
odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) 
errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtli-
che Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der 
EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

Für den Kunden besteht daneben die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, BA 35, 53117 
Bonn, über Verstöße der FNZ Bank gegen das Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz (ZAG), die §§ 675 c bis 676 c des Bürgerlichen Gesetz-
buchs oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

Zudem hat der Kunde jederzeit die Möglichkeit, sich schriftlich bzw. elek-
tronisch (z. B. per E-Mail unter service@fnz.de an die FNZ Bank AG, 
80218 München oder per Fax +49 89 45460 - 892 zu wenden.

30  Beschwerdemöglichkeiten / Ombudsmannverfahren   

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten: 

• Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die E-Mail Adresse 
service@fnz.de, an die Adresse FNZ Bank AG, 80218 München 
oder an die Faxnummer  +49 89 45460 - 892 der FNZ Bank wenden. 
Die FNZ Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beantworten, 
bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (z. B. mittels 
Brief, Telefax oder E-Mail).

• Die FNZ Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungs- stelle „Ombudsmann der privaten Banken“  
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die 
Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der FNZ Bank den 
Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwer-
degegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag 
(§ 675 f BGB), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, 
den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt die 
„Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten Banken“, die 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.
banken- verband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform 
(z.B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des Ombuds-
manns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail:   
schlichtung@bdb.de, zu richten.

• Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, 
über Verstöße der FNZ Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum Bür-
gerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

• Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform 
(OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für 
die außergerichtliche Beilegung einer Streitigkeit aus Online-Verträ-
gen mit einem in der EU niedergelassenen Unternehmen nutzen.

 



Bedingungen für Konten 
In den Bedingungen für Konten werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu
Kontovertrag/Kontofüh-
rung

Mit Annahme des Kontoeröffnungsantrags eröffnet die FNZ Bank für 
den Kunden ein Konto zum Zweck der Abwicklung von Kommissions-/
Ausführungsgeschäften aus Wertpapiergeschäften und/oder Zahlungs-
verkehrsgeschäften etc. (Konto flex). Gegenstand dieser Geschäftsbe-
ziehung ist die Kontoführung.

 

Eine entgeltfreie Kontoführung ist nur bei online geführten Konten mit 
gleichzeitiger Nutzung des Online-Postkorbs (durch Einstellung u. a. 
der Online-Kontoauszüge in den Online-Postkorb) im geschützten 
Bereich des Online-Zugangs der FNZ Bank möglich. Der Kunde und 
die FNZ Bank vereinbaren, dass Willenserklärungen im Rahmen von 
Bankgeschäften im Online-Banking abgegeben werden können.

 Mit Annahme des Kontoeröffnungsantrags eröffnet die FNZ Bank für 
den Kunden ein Konto/bzw. mehrere Konten zum Zweck der kurzfristi-
gen Liquiditätsanlage (Tagesgeldkonto) und/oder zum Zweck einer zeit-
lich befristeten Termingeldanlage (Festgeldkonto) und/oder zum Zweck 
der Abwicklung von Kommissions-/Ausführungsgeschäften aus Wert-
papier- und/oder Einlagengeschäften und/oder Zahlungsverkehrs-/
Kreditgeschäften etc. (Konto flex). Gegenstand dieser Geschäftsbezie-
hung ist die Kontoführung.
Eine entgeltfreie Kontoführung ist nur bei online geführten Konten mit 
gleichzeitiger Nutzung des Online-Postkorbs (durch Einstellung u. a. 
der Online-Kontoauszüge in den Online-Postkorb) im geschützten  
Bereich des Online-Zugangs der FNZ Bank möglich. Der Kunde und 
die FNZ Bank vereinbaren, dass Willenserklärungen im Rahmen von 
Bankgeschäften im Online-Banking abgegeben werden können.
Tages-und Festgeldkonten dienen nicht zur Abwicklung von allgemei-
nen Zah- lungsverkehrsvorgängen (z. B. Daueraufträgen für Telefon, 
Strom). Lastschriften, welche auf diese Konten gezogen werden, wer-
den nicht eingelöst. Ein- und Auszahlungen auf bzw. von diesen Konten 
sind nur durch Umbuchungen vom Konto flex auf das jeweilige Konto 
und von dem jeweiligen Konto auf das Konto flex bei der FNZ Bank 
möglich. Tages- und Festgeldkonten können ausschließlich auf Gutha-
benbasis geführt werden, d. h., Verfügungen von Kunden sind (soweit 
Verfügungen zugelassen sind) nur bis zur Höhe des Guthabens auf 
dem jeweiligen Konto möglich.

Rahmenvereinbarung für 
die Eröffnung von Tages- 
und/oder Festgeldkonten 
bei bestehendem Konto 
flex bei der FNZ Bank

./. Sofern der Kunde bereits ein Konto flex bei der FNZ Bank führt, kann 
der Kunde über das Online-Banking beantragen, ein Tages- und/oder 
Festgeldkonto zum Konto flex hinzu zu eröffnen, sofern der Kunde die 
Sonderbedingungen für Konten bei der FNZ Bank AG für Privatanleger 
(nachfolgend „Sonderbedingungen für Konten“ genannt) zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert hat. Eine separate Unterschrift des Kunden 
ist dann nicht mehr erforderlich.
Der Kunde bestätigt den Antrag auf Eröffnung eines Tages-und/oder 
Festgeldkontos online durch Eingabe der geforderten Authentifizie-
rungsinstrumente. Die FNZ Bank ist jedoch nicht verpflichtet, dem 
Kunden ein Tages- und/oder Festgeldkonto zum Konto flex zu eröffnen 
(kein Kontrahierungszwang).

Transaktionen (Gutschrift/
Verfügung) 
Einzahlungen und Verfü-
gungen

Ein- und Auszahlungen von Bargeld auf Konten bei der FNZ Bank sind 
nicht möglich. Schecks/Wechsel werden für Konten bei der FNZ Bank 
nicht ausgegeben und auch nicht von der FNZ Bank eingelöst. Ein-
zahlungen sind in Form von Überweisungsgutschriften von beliebigen 
Drittbankkonten, durch Lastschrifteinzüge von der bei der FNZ Bank 
angegebenen externen Bankverbindung sowie durch Bareinzahlungen 
bei anderen Banken ausschließlich auf das Konto flex bei der FNZ 
Bank möglich. Verfügungen vom Konto flex sind grundsätzlich nur per 
Überweisung und nur bis zur Höhe des Guthabens (sofern der Kunde 
mit der FNZ Bank keine abweichenden Vereinbarungen getroffen hat) 
auf die bei der FNZ Bank angegebene externe Bankverbindung zu-
lässig. Überweisungen vom Konto flex auf eine von der angegebenen 
externen Bankverbindung abweichende externe Bankverbindung sind 
entweder über einen separaten schriftlichen Auftrag gegen Entgelt ge-
mäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis 
oder bei Nutzung des Authentifizierungsverfahrens im Online-Banking 
entgeltfrei möglich.

Ein- und Auszahlungen von Bargeld auf Konten bei der FNZ Bank sind 
nicht möglich. Schecks/Wechsel werden für Konten bei der FNZ Bank 
nicht ausgegeben und auch nicht von der FNZ Bank eingelöst. Ein-
zahlungen sind in Form von Überweisungsgutschriften von beliebigen 
Drittbankkonten, durch Lastschrifteinzüge von der bei der FNZ Bank 
angegebenen externen Bankverbindung sowie durch Bareinzahlungen 
bei anderen Banken ausschließlich auf das Konto flex bei der FNZ 
Bank möglich. Verfügungen vom Konto flex sind grundsätzlich nur per 
Überweisung und nur bis zur Höhe des Guthabens (sofern der Kunde 
mit der FNZ Bank keine abweichenden Vereinbarungen getroffen hat) 
auf die bei der FNZ Bank angegebene externe Bankverbindung zu-
lässig. Überweisungen vom Konto flex auf eine von der angegebenen 
externen Bankverbindung abweichende externe Bankverbindung sind 
entweder über einen separaten schriftlichen Auftrag gegen Entgelt ge-
mäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis 
oder bei Nutzung des Authentifizierungsverfahrens im Online-Banking 
entgeltfrei möglich.
Einzahlungen auf das Tages- und/oder Festgeldkonto können nur über 
das Konto flex erfolgen. Verfügungen vom Tages- und/oder Festgeld-
konto erfolgen ausschließlich auf das Konto flex bei der FNZ Bank.



Sonderbedingungen für Konten 
Im den Sonderbedingungen für Konten werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

Wesentliche Leistungs-
merkmale

Die FNZ Bank AG richtet dem Kunden eines Depotprodukts wie bspw. 
eines Investmentdepots oder Wertpapierdepots (nachfolgend „Depot“ 
genannt) automatisch ein Konto flex ein. Das Konto flex kann nicht se-
parat, d. h., nicht ohne ein Depotprodukt eröffnet werden. Eine Einrich-
tung des Konto flex erfolgt grundsätzlich nicht, wenn bereits ein Konto 
flex besteht. Es ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung (Kon-
tokorrent) geführtes Abwicklungskonto ohne Mindestanlagesumme. 
Das Guthaben auf dem Konto flex ist täglich fällig.

Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Gut haben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis für Konten bei der FNZ Bank AG (nachfolgend „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ genannt) pro Konto (Konto flex/Tagesgeldkonto) 
ein Verwahrentgelt zu berechnen und abzurechnen.

Die FNZ Bank AG richtet dem Kunden eines Depotprodukts wie bspw. 
eines Investmentdepots oder Wertpapierdepots (nachfolgend „Depot“ 
genannt) automatisch ein Konto flex ein. Das Konto flex kann nicht se-
parat, d. h., nicht ohne ein Depotprodukt eröffnet werden. Eine Einrich-
tung des Konto flex erfolgt grundsätzlich nicht, wenn bereits ein Konto 
flex besteht. Es ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kontokorrent) geführtes Abwicklungskonto ohne Mindestanlagesum-
me. Das Guthaben auf dem Konto flex ist täglich fällig.

entfällt

Verwahrentgelt Die FNZ Bank ist berechtigt, für die sichere Verwahrung von täglich ver-
fügbarem Guthaben gemäß den Regelungen im Preis- und Leistungs-
verzeichnis pro Konto (Konto flex) ein Verwahrentgelt zu berechnen und 
abzurechnen.

entfällt

Regelungen zum Tages-
geldkonto
Kontovertrag

./. Die Eröffnung eines Tagesgeldkontos kann mit dem Formular „Kon-
toeröffnungsantrag“ beantragt werden. Das Tagesgeldkonto kann aus-
schließlich in Verbindung mit einem Konto flex geführt werden. Sofern 
bereits ein Konto flex bei der FNZ Bank besteht, kann die Beantragung 
zur Einrichtung eines Tagesgeldkontos auch online erfolgen, gemäß 
Punkt „Rahmenvereinbarung für die Eröffnung von Tages- oder Fest-
geldkonten bei bestehendem Konto flex bei der FNZ Bank“ der Kon-
tobedingungen.

Wesentliche Leistungs-
merkmale

./. Das Tagesgeldkonto ist ein auf Euro lautendes, in laufender Rechnung 
(Kon- tokorrent) geführtes Konto mit täglicher Fälligkeit und variabler 
Guthabenverzinsung zum Zweck der kurzfristigen Liquiditätsanlage. 
Es gibt keine Mindestanlagesumme. Das Tagesgeldkonto dient nicht 
der Abwicklung von allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und 
bietet somit keine Zahlungsverkehrsfunktionen. Die Zinsen für das 
Tagesgeldkonto wird die FNZ Bank grundsätzlich dem Konto flex gut-
schreiben.

Einzahlungen/Verfügun-
gen/Kontoüberziehung

./. Einzahlungen und Verfügungen auf bzw. vom Tagesgeldkonto, einmalig 
sowie auch regelmäßig, sind grundsätzlich nur in Form von Umbuchun-
gen zugunsten bzw. zulasten des Konto flex möglich und sind durch den 
Kunden online zu beauftragen; Überweisungen vom Tagesgeldkonto 
auf eine Drittbank bzw. von einer Drittbank auf das Tagesgeldkonto sind 
nicht möglich. Ebenso können keine Lastschriften auf das bzw. vom Ta-
gesgeldkonto gezogen werden. Verfügungen sind nur bis zur Höhe des 
Guthabens auf dem Tagesgeldkonto zulässig, d. h., eine Überziehung, 
auch in Form einer geduldeten Überziehung des Tagesgeldkontos, ist 
nicht möglich. Bei Verfügungen in Höhe des Gesamtguthabens bleibt 
das Tagesgeldkonto – sofern keine gegenteilige Weisung des Kunden 
vorliegt – weiterhin bestehen.

Auftragserteilung ./. Aufträge werden grundsätzlich vom Kunden online beauftragt. Eine Be-
auftragung der FNZ Bank mittels Telefonbanking und/oder per E-Mail 
ist nicht möglich. Schriftliche Aufträge (per Brief oder Telefax) können 
nur entgeltpflichtig gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und 
Leistungsverzeichnis erteilt werden.

Guthabenverzinsung ./. Die Zinsen werden halbjährlich berechnet und am Ende des Kalen-
derhalbjahrs auf dem Konto flex gutgeschrieben (Guthabenzinsen). 
Die FNZ Bank ist berechtigt, den Zinssatz nach billigem Ermessen (§ 
315 BGB) zu ändern. Die jeweils aktuell gültigen Guthabenzinssätze 
bestimmen sich in Abhängigkeit von der Höhe des jeweils aktuellen 
Guthabens auf dem Tagesgeldkonto. Erreicht das Guthaben auf einem 
Tagesgeldkonto eine bestimmte Höhe, wird das gesamte Guthaben ab 
diesem Zeitpunkt mit dem hierfür aktuell gültigen Zinssatz verzinst. Die 
jeweils aktuell gültigen Zinssätze und Grenzbeträge für die jeweilige 
Guthabenverzinsung werden unter www.fnz.de veröffentlicht oder kön-
nen telefonisch bei der FNZ Bank erfragt werden.



Mitteilungen zum Tages-
geldkonto

./. Sofern auf dem Tagesgeldkonto ein Umsatz/eine Buchung erfolgt ist, 
stellt die FNZ Bank dem Kunden monatlich einen (Online-)Kontoauszug 
in den Online-Postkorb zum Abruf gemäß den Regelungen unter Punkt 
„Vereinbarung zur Nutzung des Online-Postkorbs“ der mit dem Kunden 
vereinbarten Bedingungen für das Online-Banking zur Verfügung, d. h., 
der Kunde kann die eingestellten Dokumente ansehen, herunterladen, 
ausdrucken und speichern. Sofern keine Umsätze/Buchungen vorge-
nommen wurden, wird dem Kunden von der FNZ Bank halbjährlich ein 
(Online-)Kontoauszug mit Rechnungsabschluss in den Online-Post-
korb zum Abruf gemäß den Regelungen unter Punkt „Vereinbarung 
zur Nutzung des Online-Postkorbs“ der mit dem Kunden vereinbarten 
Bedingungen für das Online-Banking zur Verfügung gestellt, d. h., der 
Kunde kann die eingestellten Dokumente ansehen, herunterladen, aus-
drucken und speichern. Im Übrigen gelten die Regelungen unter Punkt 
„Mitteilungen zum Konto“ der Kontobedingungen.

Mindestlaufzeit/Kündi-
gungsrechte/Folgen einer 
Kündigung

./. Es wird keine Mindestlaufzeit vereinbart.
Die Kündigungsrechte sind im dem Punkt „Kündigungsrechte“ in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank geregelt.
Nach dem Wirksamwerden der Kündigung eines Tagesgeldkontover-
trages wird das auf dem jeweiligen Tagesgeldkonto befindliche Gutha-
ben auf das Konto flex ausbezahlt. Wird das Tagesgeldkonto gekündigt, 
bleibt das Konto flex weiterhin bestehen.

Regelungen zum Festgeld-
konto

Kontovertrag/Festgeldan-
lage

./. Das Festgeldkonto ist ein auf Euro lautendes Termingeldkonto mit einer 
festen Laufzeit und einer festgeschriebenen Guthabenverzinsung. Die 
Eröffnung kann nur in Verbindung mit einem Konto flex bei der FNZ 
Bank erfolgen und mit dem Formular „Kontoeröffnungsantrag“ bean-
tragt werden. Sofern bereits ein Konto flex bei der FNZ Bank besteht, 
kann die Beantragung der Einrichtung eines Festgeldkontos auch on-
line erfolgen (gemäß Punkt „Rahmenvereinbarung für die Eröffnung 
von Tages- oder Festgeldkonten bei bestehendem Konto flex bei der 
FNZ Bank“ der Kontobedingungen). Bei einer Festgeldanlage wird ein 
bestimmter Geldbetrag zu einem festgeschriebenen Zinssatz mit einer 
vorab festgelegten Laufzeit angelegt. Die Festgeldanlage erfolgt auf 
dem Festgeldkonto. Während der Festgeldlaufzeit sind Verfügungen 
über den Anlagebetrag nur unter den Voraussetzungen gemäß dem 
Punkt „Vorzeitige Verfügung über das Festgeldkonto/Kündigungs-
rechte“ dieser Regelungen zum Festgeldkonto möglich.

Wesentliche Leistungs-
merkmale

./. Das Festgeldkonto dient dem Zweck der zeitlich befristeten Termin-
einlage mit einer einmaligen Einzahlung am Anfang der Festlaufzeit. 
Die jeweils aktuell gültige Mindestanlagehöhe für das Festgeldkonto 
ist unter www.fnz.de veröffentlicht bzw. kann telefonisch bei der FNZ 
Bank erfragt werden. Das Festgeldkonto dient nicht der Abwicklung 
von allgemeinen Zahlungsverkehrsvorgängen und bietet somit keine 
Zahlungsverkehrsfunktionen. 
Der gewünschte Anlagebetrag muss sich rechtzeitig zum Anlagebeginn 
auf dem Konto flex bei der FNZ Bank befinden. Hierfür zieht die FNZ 
Bank den anzulegenden Betrag per Lastschrift im Auftrag des Kunden 
bei der Kontoeröffnung einmalig von der vom Kunden angegebenen ex-
ternen Bankverbindung auf das Konto flex ein und bucht anschließend 
den Festgeldbetrag automatisch auf das Festgeldkonto um. Der Kunde 
kann den anzulegenden Betrag jedoch auch auf ein bereits bestehen-
des Konto flex überweisen und nach Gutschrift auf dem Konto flex die 
Eröffnung des Festgeldkontos online beauftragen.

Einzahlungen/Verfügungen ./. Einzahlungen und Verfügungen auf bzw. vom Festgeldkonto (bei End-
fälligkeit) sind grundsätzlich nur zugunsten bzw. zulasten des Konto 
flex möglich. Bei der Eröffnung eines Festgeldkontos erfolgt eine Um-
buchung des Anlagebetrags automatisch durch die FNZ Bank im Zuge 
der zuvor durchgeführten Eröffnung eines Festgeldkontos. Während 
der festgeschriebenen Laufzeit sind Verfügungen und weitere Einzah-
lungen auf das bzw. vom Festgeldkonto grundsätzlich nicht möglich.

Kontoüberziehung ./. Das Festgeldkonto kann nur auf Guthabenbasis geführt werden. Kon-
toüberziehungen (auch im Wege einer geduldeten Überziehung) sind 
nicht möglich.

Auftragserteilung ./. Aufträge werden grundsätzlich vom Kunden online beauftragt. Eine Be-
auftragung der FNZ Bank mittels Telefonbanking und/oder per E-Mail 
ist nicht möglich. Schriftliche Aufträge (per Brief oder Telefax) können 
nur entgeltpflichtig gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- und 
Leistungsverzeichnis erteilt werden.

Absatz/Punkt Bisher Neu



Guthabenverzinsung ./. Das Festgeldkonto wird jeweils für die vereinbarte Dauer der Festlauf-
zeit verzinst. Als vereinbart gilt der für das Festgeldkonto tagesaktuelle 
Zinssatz der FNZ Bank mit Valutadatum der Einbuchung der Einlage 
auf dem Festgeldkonto. Die Veröffentlichung der aktuellen Zinssätze 
der FNZ Bank und aktuell angebotenen Laufzeiten (Habenzinsen je 
Laufzeit sowie ggf. Betragsgrenzen) erfolgen unter www.fnz.de bzw. 
können telefonisch bei der FNZ Bank erfragt werden. Die Zinsen für 
die Festgeldanlage werden bei Fälligkeit grundsätzlich dem Konto flex 
gutgeschrieben, es sei denn, der Kunde hat mit der FNZ Bank eine Pro-
longation (Wiederanlage) inkl. Zinsen vereinbart. In diesem Fall werden 
auch die Zinsen auf dem Festgeldkonto wieder angelegt und die Zins-
gutschrift erfolgt dann mit Fälligkeit der Festgeldanlage am Ende der 
jeweiligen Laufzeit unmittelbar auf dem Festgeldkonto. Der Kunde wird 
über die erfolgte Wiederanlage informiert.

Laufzeit/Fälligkeit der Fest-
geldanlage

./. Die Laufzeit beginnt mit dem Valutadatum der Einbuchung auf das 
Festgeldkonto. Terminaufträge für eine Festgeldanlage sind bei der 
FNZ Bank nicht möglich. Der Kunde kann bei Vertragsabschluss zwi-
schen einer automatischen Prolongation am Ende der Laufzeit (wahl-
weise mit oder ohne Zinsen) und der Auszahlung des Anlagebetrags 
zzgl. Zinsen zum Ende der Laufzeit wählen.

Prolongation (Wiederan-
lage) und Rückzahlung

./. Bei einer automatischen Prolongation wird der Anlagebetrag (wahl-
weise mit oder ohne Zinsen) für den gleichen Zeitraum zu dem zu 
diesem Zeitpunkt aktuell gültigen Zinssatz wieder angelegt. Bis spä-
testens drei Bankarbeitstage vor Fälligkeit kann die Prolongation der 
Einlage vereinbart oder eine schon vereinbarte Prolongation wieder 
aufgehoben werden. Sofern keine Prolongation vereinbart wurde, zahlt 
die FNZ Bank den Anlagebetrag am Ende der Laufzeit bei Fälligkeit der 
Festgeldanlage – einschließlich fälliger Zinsen – auf das Konto flex aus. 
Eine Auszahlung des Betrags vom Festgeldkonto direkt an eine externe 
Bankverbindung ist nicht möglich.

Einlagenbestätigung/(On-
line-)Kontoauszüge

(Online-)Kontoauszug

./. Abweichend von Punkt „Mitteilungen zum Konto“ der Kontobedingun-
gen wird die FNZ Bank dem Kunden zu Beginn der Festgeldanlage 
sowie bei der Zinszahlung am Laufzeitende (Fälligkeit) bzw. bei Pro-
longation einen Online-Kontoauszug in den Online-Postkorb zum Abruf 
gemäß den Regelungen unter Punkt „Vereinbarung zur Nutzung des 
Online-Postkorbs“ der mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen für 
das Online-Banking zur Verfügung stellen, d. h., der Kunde kann die 
eingestellten Dokumente ansehen, herunterladen, ausdrucken und 
speichern. Zusätzlich erstellt die FNZ Bank, mit dem Stichtag jeweils 
am letzten Geschäftstag/Bankarbeitstag der FNZ Bank im Kalender-
jahr, für den Kunden einen (Online-)Kontoauszug, der dem Kunden 
bis Ende Februar des Folgejahrs in den Online-Postkorb zumAbruf 
gemäß den Regelungen unter Punkt „Vereinbarung zur Nutzung des 
Online-Postkorbs“ der mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen für 
das Online-Banking zur Verfügung gestellt wird, d. h., der Kunde kann 
die eingestellten Dokumente ansehen, herunterladen, ausdrucken und 
speichern.

Bereitstellung einer Einla-
genbestätigung

./. Der Kunde erhält über die erstmalige Einlage postalisch eine Einlagen-
bestätigung. Bei jeder weiteren Festgeldanlage und bei jeder Prolong-
ation wird die Einlagenbestätigung in den Online-Postkorb zum Abruf 
gemäß den Regelungen unter Punkt „Vereinbarung zur Nutzung des 
Online-Postkorbs“ der mit dem Kunden vereinbarten Bedingungen für 
das Online-Banking zur Verfügung gestellt, d. h., der Kunde kann die 
eingestellten Dokumente ansehen, herunterladen, ausdrucken und 
speichern.

Frist für Einwendungen ./. toauszugs/einer Einlagenbestätigung müssen vom Kunden unverzüg-
lich unter Angabe der IBAN und des Datums des (Online-)Kontoaus-
zugs/der Einlagenbestätigung erhoben werden. Diese Regelungen 
gelten entsprechend auch für einen Einzelversand der Kontoauszüge 
per Post auf Verlangen des Kunden. Macht der Kunde seine Einwen-
dungen in Textform geltend, genügt die unverzügliche Absendung der 
Einwendungen.
Im Übrigen gelten ergänzend die Regelungen in den Punkten „Frist 
für Einwendungen“ und „Frist für Einwendungen; Genehmigung durch 
Schweigen“ der Kontobedingungen.

Beendigung des Festgeld-
kontovertrages

./. Der Festgeldkontovertrag endet automatisch bei Endfälligkeit, sofern 
keine automatische Prolongation vorgemerkt ist.

Absatz/Punkt Bisher Neu



FNZ Bank AG

www.fnz.de

Depotführungsent-
gelte

(Die Depotführungsentgelte werden pro Quartal be- und abgerechnet.)
Das Investmentdepot/Konto wird online geführt. Es gelten die Regelun-
gen in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten.

Depotführungsentgelt pro Quartal 15,00 Euro

Depotführung für Minderjährige entgeltfrei
(Investmentdepots von Minderjährigen sind bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres vom Depotführungs- bzw. VL-Vertragsentgelt befreit.)

(Die Depotführungsentgelte werden pro Quartal be- und abgerechnet.)
Das Investmentdepot/Konto wird online geführt. Es gelten die Regelun-
gen in den Bedingungen für das Online-Banking für Depots und Konten.

Depotführungsentgelt pro Quartal 17,50 Euro

Depotführung für Minderjährige entgeltfrei
(Investmentdepots von Minderjährigen sind bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres vom Depotführungs- bzw. VL-Vertragsentgelt befreit.)

Preis- und Leistungsverzeichnis für das Augsburger Investmentdepot und Konten
Im Preis- und Leistungsverzeichnis werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

Preis- und Leistungsverzeichnis für Konten
Im Preis- und Leistungsverzeichnis werden nachfolgende Änderungen vorgenommen:
Absatz/Punkt Bisher Neu

I. Preise/Abrechnungsmo-
dalitäten

Verwahrentgelt (für Konto 
flex und ggf. Tagesgeld-
konto)

1b Verwahrentgelt (für Konto flex und ggf. Tagesgeldkonto)4

für die sichere Verwahrung von Guthaben von  
mehr als 10.000,00 Euro (Freibetrag) nach Ablauf  
des 30. Tags (kostenfreier Zeitraum)

0,5 % p. a. 
(unter Berück-
sichtigung von 
Freibetrag und 

 kostenfreiem 
Zeitraum)

Text zu 1b entfällt komplett

Abrechnungsmodalität 2 Abrechnungsmodalitäten
Das Verwahrentgelt wird erhoben, sofern länger als 30 Tage nach 
Gutschrift des Geldeingangs auf dem Konto flex/Tagesgeldkonto der 
Freibetrag von 10.000,00 Euro überschritten wird. Die Berechnung 
des Verwahrentgelts erfolgt auf Grundlage des täglich ermittelten Ta-
gesendsaldos des Guthabens. In den Tagesendsaldo gehen alle bis 
zum Ende des jeweiligen Tages entsprechend der Regelungen zur 
Wertstellung valutierten Kontobewegungen ein. Der Monat wird hier-
bei zu 30 Tagen und das Ka lenderjahr zu 360 Tagen gerechnet. Die 
Abrechnung des Verwahrentgelts für das Konto flex erfolgt pro Quartal. 
Die Abrechnung des Verwahrentgelts für das Tagesgeldkonto erfolgt 
pro Kalenderhalbjahr. Die Belastung des Verwahrentgelts erfolgt auf 
dem Konto flex.
Sofern auf dem Konto flex eine Sperre und/oder kein ausreichendes 
Guthaben/dispositiver Saldo vorhanden ist, behält sich die FNZ Bank 
das Recht vor, das Verwahrentgelt und sonstige Entgelte von der vor-
liegenden externen Bankverbindung einzuziehen oder per Rechnungs-
stellung zu erheben.

2 Abrechnungsmodalitäten
Alle sonstigen Entgelte werden über das Konto flex abgerechnet. 
Sofern auf dem Konto flex eine Sperre und/oder kein ausreichendes 
Guthaben/dispositiver Saldo vorhanden ist, behält sich die FNZ Bank 
das Recht vor, die sonstigen Entgelte von der vorliegenden externen 
Bankverbindung einzuziehen oder per Rechnungsstellung zu erheben.

Vorzeitige Verfügung über 
das Festgeldkonto/Kündi-
gungsrechte

./. Abweichend von Punkt „Kündigungsrechte“ der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der FNZ Bank ist eine ordentliche Kündigung 
des Festgeldkontos grund- sätzlich ausgeschlossen. Das Recht zur 
Kündigung des Festgeldkontos aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Stimmt die FNZ Bank im Ausnahmefall einer vorzeitigen Rückzahlung 
und damit außerordentlichen Kündigung zu, wird von der FNZ Bank 
ein Aufwandsersatz bis zum Ende des vereinbarten Festzinszeitraums 
berechnet. Die Höhe und die Abrechnung des daraus resultierenden 
Aufwandsersatzes ist gemäß dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Preis- 
und Leistungsverzeichnis festgelegt.
Die Kündigung der Festgeldanlage vor Ende der vereinbarten Laufzeit 
sollte möglichst schriftlich, mindestens in Textform erfolgen. Wird das 
Festgeldkonto gekündigt, bleibt das Konto flex weiterhin bestehen.

Absatz/Punkt Bisher Neu


